
edas Kolleg St Joseph errichten. Dieses Kolleg wurde Das Episkopatl VO  - Togoland hat ZUr Koordination der
ZUuUr Ausbildungsstätte der Elite der katholischen Jugend katholischen Laijentätigkeit eiIn Sozialsekretariat
un: Zzählt 58-Schüler In Togovılle wurde eın gegründet, das seit 1950 von dem La1:enmissionar Ernest
Lehrerseminar und 1n Ome ıne Höhere Schule für Junge Milcent, Mitglied der tranzösischen Organısatiıon für
Mädchen gegründet. Auft dem Gebiet der Krankenpflege La1:enmissionare „ Lucem“, geleitet wiırd. Das Sekre-
sind die Schwestern VO  3 St. Francoı1s de Rodez tatıg, S1e tarıat o1bt eın eigenes Blatt „Kencontre“ heraus. Man i1St
haben ıne oroße Klinik in Lome: das einz1ge Entbin- bestrebt, die Leitung des Sekretariates sobald als möglıchdungsheim un: Kinderkrankenhaus 1n Togo wird eben- einem atriıkanischen Laıien ANZUVertrauen.
falls VO  S, diesen Schwestern geleitet. Wenn 38008  - die Tätigkeit der Katholiken in Togo auf dem
Auf dem Gebiet der Katholischen Aktıon wurde bereıits Gebiet der katholischen und soz1alen Aktion überschaut,;vıel erreıicht. Die Konterenz des gEsSAMTIECN Episko- hat ia  . den Eindruck, da{fßs der Kıiırche in Togo ernstder Länder VO  —_ Französıisch-Westairika; 1949 1in 1St Nt iıhrem Streben, ıne wahrhaft bodenständige, durchDakar, WAar entscheidend für die Organısatiıon der JOS
(Jeunesse Ouvriere Catholique), EC ( Jeunesse Etudiante afrıkanısche Priester und Laıen getragene Kırche chaf-

ten und S$1e testigen.Catholıique), der Organısatıon der katholischen Ptad- Im Augenblick der Erlangung der Unabhängigkeit VCI -Ainder und der Leg1on Marıens. 1956 Ionnte man drei
Franziskanerpatres für die Leitung dieser Aktionen Banz

Zzeichnete die Kirche in Togo 704700 Getaufte, 300
freistellen. Man hat den Eindruck, daß die zatholischen Tautfbewerber, die sıch aut das Erzbistum Lom  S das BiS-

IU Sokode und die Apostolısche Präfektur DapangoJugendorganisationen mMIt großem Elan arbeiten und ıne
C, wohlgeplante Tätigkeit entfalten. Dıie JOC Zz5hlt verteilen un die VO den Priestern der Gesellschaft der

Airıkanischen Mıssıonen und den Franziskanern betreutetw2a2 O06 Mitglieder in Gruppen, die sich dem Apo- werden. 78 europäische und togolesische Priester Weli-stolat den Jungen Arbeıitern, aber auch dem ApoO-
stolat der ländlichen Jugend widmen. Letzteres 1St den VO  e europäischen und einheimischen Schwestern
iıne logische Konsequenz der offiziellen Regierungspoli- unterstutzt. ber 31 01010 Kinder esuchen die katholischen

Schulen. Die Mitglieder der Regierung sınd mMIt eiıner e1n-tik in Togo, die schr bewufßt die andwirtschaftliche Ent-
wicklung fördert und der Landflucht entgegenwirkt. Die zıgen Ausnahme Christen, der Sender Lome strahlt regel-
männliche JEG zählt MOMENLAN 300 Miıtglieder und die mäfßıg relig1öse Programme AUSsS, Togo Zz5ählt
weıbliche 100 S1ie wıdmen sıch zielbewuflt der Beruts- Protestanten (Eglise evangelique du Togo) und SOO
beratung 1ın den Schulen. Mohammedaner.

Fragen der Theologie un des relig1ösen Lebens
Neue Forschungen Schrift auf uns gekommen sınd, von der Wissenschaft g...

bestimmt werden muljß, als das 1mM Katechismus: ge-über das Tradıtionsprinzıp schieht. Ebenso verhält sıch mi1t den Beziehungen ZW1-
Norm des katholischen Glaubens 1St die Lehre der Kirche. schen der Heıilıgen Schrift und den SOgenannten mund-

lıchen Überlieferungen, worauf eın Bericht 1im vorıgenDıie Kiırche die lex credendi und miıt ihr das Prinzıp Jahrgang dieser Zeitschrift autmerksam machen wolltefür die lex supplicandı und die lex agendi. Diıiese Gesetz-
gebung vollzieht sıch 1mM Bewußtsein des Beistandes des (vgl Herder-Korrespondenz 13 Jhg., 349) Im Fol-

genden oll VO einıgen weıteren ArbeitenHeılıgen Geıistes, der das Lehramt VOL jedem Glaubens-
diesem besonders tür das ökumenische Gespräch wıch-irtrtum ewahrt und ıhm nach und nach die Fülle der

Offenbarungswahrheit ımmer mehr erschliefßt. In der tıgen Problemkomplex berichtet werden.
raft dieses Beistandes 1St die Kiırche gewiß, da{fß S1e in

Dıe Lehre des Konzıls VO:  - TIrıentiıhrer Verkündigung das Er  De Christiı und der Apostel
jederzeıt gELFEU überliefert un dabei immer mehr in die
Tiefe un Fülle se1ines Gehaltes eindringt. war ASCHOPIES ] )as Konzıiıl VO  a TIrıent lehrt 1ın seiner vierten Sıtzung, daß

die Oftenbarung 1n den heilıgen Schriften und 1n ungc-S1e, W1€e der Katechismus Sagl, ıhre Lehre AaUus der Heiligen
Schrift un AUS der mündliıchen Überlieferung. Allein Ss1e schriebenen apostolıschen Überlieferungen enthalten Ist;
edient sıch des Zeugn1sses, das A4US diesen beiden Quellen terner daß die letzteren die yleiche Verehrung und

Lung verdienen WI1e die Biıbel 7/83) Mufß diese Lehrefließt, hauptsächlich ZUT Bestätigung des Glaubens, der in
des Konzıils verstanden werden, daß Wel voneın-ihr ebt und AaUusSs dem heraus S1e ıhre Dogmen verkündet:

S1E verkörpert also die Jebendige Überlieferung. Wıe das ander Zanz unabhängige Offenbarungsquellen o1bt? der
gestattet S1€ ıne Auslegung, die der Tradıtion ın bezugTIrıenter Konzil ausdrücklich lehrt, macht s1e VOIN jenen
auf die Glaubenslehre 1m wesentlichen die Funktion ZU-Quellen Gebrauch LAaMQUAIM „testimOn11s praes1idi1s 1n

conhirmandıs dogmatıbus et instaurandıs in Ecclesia MOr1- schreıbt, das explızıeren, W ds implizite schon ın der
bus  CC 784) Es 1St der Beachtung WTT, da{ß 1in dem De- Schrift enthalten 1st? Die Diskussion darüber, die zwıschen

Heinrıch ennerz 5 ], Rom, und Josef Rupert Geiselmann,rtTet das Wort „confirmandıs“ gewählt wurde des
Ausdrucks „constituendis“, der 1 Entwurftf vorgesehen Tübingen, geführt wurde (vgl Herder-Korrespondenz
W Aarl. Schon AaUuS diesem Hınvweıis wird ersichtlich, da{ß das 13 ]he 349), betraf VOL allem die Wiıchtigkeıit oder

Unerheblichkeit einer Änderung 1n der Formulierung desVerhältnis 7zwıschen der Überlieferung, WIe S1EC iın der
Kırche VO  - heute und iıhrem Glauben lebt, und den ber- Tridentinischen Dekretes. Im Entwurf hiefß CS dıe ften-
lıeferungen der Apostel, w1€ s1e in und außerhalb der barung sel „teils“ in der Schrift und „teıils  C 1ın der münd-
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das KonzilselbstJlichenÜberlieferungenthalten. Im definitiven TextWUur- grundsätzlich so AT verstehen,

den die Worte „teils-teils“ weggelassen. Falle der Krankenölunggetan hat Dıe Traditionhebt
enNnNerZ beschäftigt sich 3 zweıten Aufsatz „Sine Offenbarungswahrheiten, die ı derSchrift 1Ur angedeutetn  P SCr1pto tradıtiones“ („Gregorianum“ 1959 624—635) oder i iıhren Prämissen enthalten sınd, das volle un:
nochmals MIt der Frage, as dieser Sache die Meıinung richtige Licht
der Konzilsväter SECWESCH se1 Er kommt demselben Man ann auch ohl nıcht behaupten, dafß 1Ne solche
Ergebnis WI1e früher das Konzil lehre dieser nde- Interpretation des Dekretes die Intention des Konzils
rung der Formulierung, die beiden Quellen derart verkennen würde, die darin bestand die katholische

der'kä voneinander unabhängıg, da{fß Glaubenswahrheiten Glaubenslehre 5  MN das Prinzıp „sola SCr1PDLIUra
o1bt, die ganz un: SAl nıcht der Heılıgen Schrift e1ni- Reformatoren definieren 7Zu diesem Zweck geNUgLE

T halten sind und A2US ıhr hergeleitet werden können Das klarzustellen, da{fßs die Offenbarungswahrheiten der
Schrift un: der Tradition enthalten sind Es konnte

LF erg1bt sich nach SEINCT Ansıcht schon daraus, da{flß tast die
gesaMTE nachtridentinische Theologie das Dekret VCeTI- dahingestellt leiben, ob die Tradition VON der Schrift

TE A standen hat ohne daß das Lehramt dagegen eingeschrıtten Sanz unabhängig 1ST oder ob S1C die Schrift expliziert
IST. Es ergıbt sich ferner Aaus den Konzilsakten, Cie der Die Reformatoren bestritten ıhr Ja auch diesen explizie-
Vertasser schon se1iNEeM erstien Autsatz iINterpretiert renden Charakter, SOWEIT daraus Normen für die Schrift-

' hatte. auslegung abgeleitet wurden. Es müfste gEZEIZT werden,
In SC1INECIN zweıten Beitrag untersucht zunächst, W 4s die daß das Konzil arüber hınaus die innerkatholische Kon-
Päpstlichen Legaten darüber nach Rom berichtet haben über das Verhältnis VOI Schrift un: mündlicher
Er 1n Wenn dieser kleinen Textänderung VO Kon- Überlieferung habe entscheiden wollen Dagegen spricht
zıl celbst yrofße Bedeutung beigemessen worden die Änderung der Textformulierung Welchen SONSt1gEN
WAarC, dann muüßte den Berichten davon doch 111e Spur Grund xibt tür S1C außer dem, daß iNan diese rage

offenlassen wollte?N finden SC1M Das 1ST nıcht der Fall Die Legaten schrei-
ben „Es besteht 1inNe nıcht Meinungsverschieden- Wenn das zutrifit, dann annn 114  - auch die Interpreta-
eıt 7zwischen Katholiken und Häretikern, weıl die 10 des Konzilsdekretes durch die Mehrzahl der spateren
nichtgeschriebenen Überlieferungen csehr bekämpft Theologen Siınne der Formel teils teils“ nıcht als Ar-
wurden, dafß INa  — auf nichts größere Aufmerksamkeit ZUMECNT verwenden Dann esteht 111 dieser Sache bis heute
verwandte als daraut S1C zuniıichte machen, 1n der Meinungsfreiheit. Es WAAaTIic auch iıcht das CINZ1SC Beispiel
Meınung, daß alles Zzu eil Notwendige der Schrift dafür, dafß SCWI1S55SC Aspekte der Offenbarungswahrheiten
stehe.“ AUS kontroverstheologischen Gesichtspunkten überakzen-
Ferner argumentiert ennerz AUS dem 'TLext des Konzils- tU1LEeETT und andere verdunkelt worden sind und dafß die

: dekretes: Wenn das Konzıl VO der Fxıstenz der selb- Korrekturen Jahrhunderte brauchten.
ständigen mündlichen Überlieferung nıcht überzeugt Wal, egen die These VO  $ enner7z wendet sıch VOLr allem dasF

Wn  D D w 1e konnte dann lehren, daß die Offenbarung den MEUC Werk VO  3 Geiselmann: „Die lebendige Überliefe-
rung als Norm des christlichen Glaubens, dargestelltTraditionen enthalten 1ST daß SIC denselben Respekt VCI -

dienen WIC die Schrift WIC konnte den Verächtern dieser Geiste der Traditionslehre Joh Ev Kuhns“ (Freiburg
Traditionen die Exkommunikation androhen, un: WI1C
konnte sıch schließlich seiNnen dogmatischen Entschei- Die Tradıition als Explikation der Schrifl

4  i x dungen auf S1EC berufen! Diese Argumentatıon eruht aber
auf wichtigen Voraussetzung: „Es annn nıcht das- Der Tübinger Theologe Johann Ev uhn hat während
selbe ‚geschrieben‘ SC1IN, das heißt ı der Heiligen Schrift se1iNnNes Zanzen Lebens Begriff der Tradition gearbeitet

finden, und zugleich ‚nichtgeschrieben‘, das heißt i der Dabe: standen ıhm die Irıenter Entscheidungen
Heıligen Schrift nıcht finden Diese beiden Dıngeschlie- VOTL ugen Das Ergebnis seinNner Arbeit besteht der Eın-

ßen sıch Aaus entweder geschrieben oder nıchtgeschrieben sicht, „daß der Heiligen Schrift als dem Gegenstand der
Lennerz führt dreı Beispiele datür al daß das Konzıil Erkenntnis die Tradıtion als Auslegungs- un: Erkenntnis-
SCWISSC Lehren allein aut die Tradition STUTZT den Kom- PTINZ1ID zugeordnet wird“
munionempfang des Priesters, die Krankenölung und die uhn o1bt zunächst ıN} Tridentinischen Bestimmung ıhr
Darbringung des Meßopfters für Verstorbene. Das Beispiel volles Gewicht, wonach die Heıilige Schrift aus$s-
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der Krankenölung 1STt aber nıcht überzeugend denn das gelegt werden mu(ß WIC die Kirche s1ie verstanden hat und
Konzil lehrt doch da{fß dieses Sakrament sich Aaus Jak versteht un die übereinstiımmende Lehre der Väter SIC

MA=D15 herleiten läßt, W C111 in  - diesen ext Sınne deutet (vgl 786) Daraus olgert Cit  + „Erklärende Norm
der Tradition versteht Es der Tradition demnach ann die Tradition doch HUT der Voraussetzung
inNe explizierende Funktion Die beiden anderen Be1- SCHNMN, dafß 51C auch VO!  3 den Wahrheiten redet die SIC Eer-

spiele treften insotfern Z als das Konzıil beiden Fäl- klären oll un die der Schrift stehen Damıt 1ST also
len nıcht ausdrücklich autf die Schrift ber be-# dem Konzilsdekret vorausgesetzt daß sıch Schriftft und
trifit das _S VO  ; ıhnen überhaupt 1e dogmatische und Tradition inhaltlich decken und sıch bei der Tradition

bn  y nıcht vielmehr 1Ne kultisch diszıplinäre Frage? Und xibt nıcht substantiell inhaltliche Ergänzung der
tür das dritte eLwa keine biblischen Prämissen? Werden Heıligen Schrift sondern NUur ıhre objektive Aus-

sS1e nıcht Text 9240) Ö: angedeutet? legung handeln D:  < Man INAas daran zweifeln,
ü *

Wenn Inan der These VO  } Lennerz beipflichtet, dann ob das Wort »”  ur etzten Satz folgerichtig IST,i
3 bleibt außerdem unerklärt, das Konzıil HG gleich der Gedankengang, daß die Überlieferung auch die

markante Textänderung vOorgeNOMMEN hat Die VO Kon- der Schrift enthaltenen Glaubenswahrheiten siıch
AL 711 definitiv gewählte Ausdrucksweise Aälßt Gegensatz bırgt ohl aum bestritten werden kann. ber SIC

könnte mehr enthalten als die Schrift!n  vA3,  A  RN  A  a  CM  Ga  E  RE  ®  A  d  A  Sar  \v*}  RE  SN %‚  D,  Ar  R  i(3“’“  “#  S  Oeton  -  Da  SA  r  X  AA  n  D  "{‚”“  Ar Z  a  A  "»4  En  T  «;>  G RR  das Konz1l Selb:Les m  lxcben Überheferung "enthalten.. Im defimt1ven Text Wlll';-  grundsatzhén‚sb zu irer3tehen  den die Worte „teils-teils“ weggelassen.  Falle der Krankenölung getan hat: Die Tradition hebt  k  Lennerz beschafhgt sich in einem zweiten Aufsatz „Sme  Ofienbarungswahrhe1ten, die in der Schrift nur angedeutet  e  J  _scripto traditiones“  („Gregorianum“ 1959, S. 624—635)  oder in ihren Prämissen enthalten sind, in das volle und  nochmals mit der Frage, was in dieser Sache die Meinung  richtige Licht.  Y  der Konzilsväter gewesen sei. Er kommt zu demselben  Man kann auch wohl nicht behaupten, daß eine solche  Ergebnis wie früher: das Konzil lehre trotz dieser Ande-  Interpretation des Dekretes die Intention des Konzils  é13  rung der Formulierung, die beiden Quellen seien derart  verkennen würde, die darin bestand, die katholische  der  S  voneinander unabhängig, daß es Glaubenswahrheiten  Glaubenslehre gegen das Prinzip „sola scriptura  gibt, die ganz und gar nicht in der Heiligen Schrift ent-  Reformatoren zu definieren. Zu diesem Zweck genügte es  35  halten sind und aus ihr hergeleitet werden können. Das  klarzustellen, daß die Offenbarungswahrheiten in der  Schrift und in der Tradition enthalten sind. Es konnte  1r  ergibt sich nach seiner Ansicht schon daraus, daß fast die  Z  gesamte nachtridentinische Theologie das Dekret so ver-  dahingestellt bleiben, ob die Tradition von der Schrift  N  +  standen hat, ohne daß das Lehramt dagegen eingeschritten  ganz unabhängig ist oder ob sie die Schrift expliziert  ist. Es ergibt sich ferner aus den Konzilsakten, die der  Die Reformatoren bestritten ihr ja auch diesen explizie-  Verfasser schon in seinem ersten Aufsatz interpretiert  renden Charakter, soweit daraus Normen für die Schrift-  ” hatte:  auslegung abgeleitet wurden. Es müßte gezeigt werden,  In seinem zweiten Be1trag untersucht er zunächst, was die  daß das Konzil darüber hinaus die innerkatholische Kon-  "E  Päpstlichen Legaten darüber nach Rom berichtet haben.  troverse über das Verhältnis von Schrift und mündlicher  z  Er meint: Wenn dieser kleinen Textänderung vom Kon-  Überlieferung habe entscheiden wollen. Dagegen spricht  zil selbst eine so große Bedeutung beigemessen worden  die Anderung der Textformulierung. Welchen sonstigen  wäre, dann müßte in den Berichten davon doch eine Spur  Grund gibt es für sie außer dem, daß man diese Frage  offenlassen wollte?  7  zu finden sein. Das ist nicht der Fall. Die Legaten schrei-  ben: „Es besteht eine nicht geringe Meinungsverschieden-  Wenn das zutriflt, dann kann man auch d1e _ Interpreta-  heit zwischen Katholiken und Häretikern, weil  Zadie  tion des Konzilsdekretes durch die Mehrzahl der späteren  nichtgeschriebenen Überlieferungen so sehr bekämpft  Theologen im Sinne der Formel „teils-teils“ nicht als Ar-  wurden, daß man auf nichts eine größere Aufmerksamkeit  gument verwenden. Dann besteht in dieser Sache bis heute  verwandte als darauf, sie zunichte zu machen, in der  Meinungsfreiheit. Es wäre auch nicht das einzige Beispiel  K  Meinung, daß alles zum Heil Notwendige in der Schrift  dafür, daß gewisse Aspekte der Offenbarungswahrheiten  stehe.  aus kontroverstheologischen Gesichtspunkten überakzen-  _ Ferner argumentiert Lennerz aus dem Text des Konzils-  tuiert und andere verdunkelt worden sind und daß die  — dekretes: Wenn das Konzil von der Existenz der selb-  Korrekturen Jahrhunderte brauchten.  ständigen mündlichen Überlieferung nicht überzeugt war,  Gegen die These von Lennerz wendet sich vor allem das  ‘;  i  wie konnte es dann lehren, daß die Offenbarung in den  neue Werk von Geiselmann: „Die lebendige Überliefe-  rung als Norm des christlichen Glaubens, dargestellt im  55  Traditionen enthalten ist, daß sie denselben Respekt ver-  I  dienen wie die Schrift, wie konnte es den Verächtern dieser  Geiste der Traditionslehre Joh. Ev. Kuhns“ (Freiburg  f  Traditionen die Exkommunikation androhen, und wie  1959)  konnte es sich schließlich in seinen dogmatischen Entschei-  Die Tradition als Explikation der Schrifl  x  dungen auf sie berufen! Diese Argumentation beruht aber  e  auf einer wichtigen Voraussetzung. „Es kann nicht das-  Der Tübinger Theologe Johann Ev. Kuhn hat während  ®  _ selbe ‚geschrieben‘ sein, das heißt in der Heiligen Schrift  seines ganzen Lebens am Begriff der Tradition gearbeitet  ;  zu finden, und zugleich ‚nichtgeschrieben‘, das heißt in der  Dabei standen ihm immer die Trienter Entscheidungen  S  _ Heiligen Schrift nicht zu finden. Diese beiden Dinge’schlie-  vor Augen. Das Ergebnis seiner Arbeit besteht in der Ein-  ßen sich aus: entweder geschrieben oder nichtgeschrieben  8  sicht, „daß der Heiligen Schrift als dem Gegenstand der  Lennerz führt drei Beispiele dafür an, daß das Konzil  Erkenntnis die Tradition als Auslegungs- und Erkenntnis-  gewisse Lehren allein auf die Tradition stützt: den Kom-  prinzip zugeordnet wird“ (156).  munionempfang des Priesters, die Krankenölung und die  Kuhn gibt zunächst jener Tridentinischen Bestimmung ihr  Darbringung des Meßopfers.für Verstorbene. Das Beispiel  volles Gewicht, wonach die Heilige Schrift immer so aus-  7  8  der Krankenölung ist aber nicht überzeugend; denn das  gelegt werden muß, wie die Kirche sie verstanden hat und  p  Konzil lehrt doch, daß’ dieses Sakrament. sich aus Jak  versteht und die übereinstimmende Lehre der Väter sie  5, 14—15 herleiten 1äßt, wenn man diesen Text im Sinne  deutet (vgl. D 786). Daraus folgert er: „Erklärende Norm  der Tradition versteht. Es weist der Tradition demnach  kann die Tradition doch nur unter der Voraussetzung  eine explizierende Funktion zu. Die beiden anderen Bei-  sein, daß ‚sie auch von den Wahrheiten redet, die sie er-  - spiele treffen insofern zu, als das Konzil in beiden Fäl-  klären soll und die in der Schrift stehen. Damit ist also  len nicht ausdrücklich auf die Schrift verweist. Aber be-  :  in dem Konzilsdekret vorausgesetzt, daß sich Schrift und  trifft das erste von ihnen überhaupt eine dogmatische und  Tradition inhaltlich decken und es sich bei der Tradition  n  nicht vielmehr eine kultisch-disziplinäre Frage? Und gibt  nicht um eine substantiell inhaltliche Ergänzung der  es für das dritte etwa keine biblischen Prämissen? Werden  Heiligen Schrift, sondern nur um ihre objektive Aus-  sie nicht im Text (D 940) sogar angedeutet?  legung handeln kann“ (157). Man mag daran zweifeln,  We>  M  4r  Wenn man der These von Lennerz beipflichtet, dann  ob das Wort „nur“ im letzten Satz folgerichtig ist, wenn-  x  bleibt außerdem unerklärt, warum das Konzil eine so  gleich der Gedankengang, daß die Überlieferung auch die  markante Textänderung vorgenommen hat. Die vom Kon-  in der Schrift enthaltenen Glaubenswahrheiten in sich  e  zil definitiv gewählte Ausdrucksweise läßt im Gegensatz  birgt, wohl kaum bestritten werden kann. Aber‘ sie  könnte ja mehr enthalten als die Schrift!  R  —_ zu dem Wortlaut des Entwurfs die Möglichkeit offen, das  Verhältnis zwischen Bibel und Tradition allgemein und  Kuhn stellt sich der Frage, wie seine Auffassung zu ver-  *  568  N  x  E"dem Wortlaut des Entwurfs die Möglichkeit offen, das
Verhältnis zwiıschen Bıbel un Tradition allgemeın und uhn stellt sıch der Frage, WIC Auffassung VeEeI-
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einbaren se1 mit anderen Trienter Entscheidung, nach diese VO'  e} inhaltlichen Unvollständigkeit der Heı-
der die Offenbarung nicht i der Schrift Nein, sondern ligen. Schrift, die durch die Überlieferung vervollständigtauch mündlich überliefert ISt ErG die mündliche werden u  9 nıchts W1S5SCN. In der Anerkennung des -
Überlieferung füge der Schrift keine völlig lau- erschöpflichen Inhaltes un der Vollkommenheit der
benswahrheiten hinzu, sondern CTSAaNZE S1IC, W 4S den In- Heiligen Schrift SLELMMEN alle Väter überein uhn
halt betrifft blofß „relatıv dem 1Ur andeutungsweise tührt dafür e Reihe VO  - Zeugnıissen

der Schrift Ausgesprochenen und 1905858 implizite Enthal- „Allein, WEenn die Väter die inhaltliche Vollkommenheit
Damıt wiıird die These VO  o Lennerz, dafß der Heıiligen Schrift übereinstimmend bezeugen ZU

LUr entweder „geschrieben oder ‚nıchtgeschrieben TEeEINEN Schriftprinzip hat siıch keiner VO  - ihnen bekannt“
überliefert worden sC1N könne, radıiıkal bestritten uhn Denn der Schrift fehlt gerade N der Tıete ıhres
versteht die Tradition nıcht als inNe Z W Ee1te Schatulle des Gehaltes diıe sıch selbst erklärende Deutlichkeit Ihr
depositum fidei, die andere Edelsteine enthält als die Wortlaut kann Zweıtel und Streitfragen autwerten
Schrift Sıe 1ST seiner Auffassung „ihrem Wesen nach nach Tertullian (de praescrıpt 38) verwirklicht sich NUur
Glaubensnorm und Glaubensregel und das objektive Aus- deswegen das Wort Kor 11 da Häresıen
legungsprinzip der Heılıgen Schrift Dıies 1ST der Sınn des gyeben „Das abschließende Urteil oibt 1nzenz VO  -

Hauptsatzes des Konzilsdekretes, die heilsame Lehre des Lerin SC1HEIN Commonıiıtorium das bedeutsamer
Evangeliums sC1 der Schrift und den nıchtgeschriebenen 1ST als ıhm nıcht etw2 Privatmeinung, sondern
Traditionen enthalten uhn bestreitet keineswegs die Lehre des cQhristlichen Altertums wıedergeben ll gndie Insuffizienz der Schrift für den Glauben, die dem Obwohl die inhalrtliche Vollkommenheit der Heiligen
Konzilsdekret festgestellt wird ber S1C 1ST nach SEL Schrift bejaht ordert doch da{fß ihre Erklärung sıch
Meınung 1Ne qualitative Die Schrift enthält manche secundum ecclesiastici elt catholicı SCI1S5U5 NOTINam
Glaubenswahrheiten 11UFL einschluß weise oder ihren richten habe, da SIC SCn der Tiefe iıhres Inhaltes den
Prämıissen Ihre Lehre 1ST zudem csehr oft bezogen auf verschiedensten voneınander abweichenden Erklärungen
110e bestimmte Situatiıon und die Tradition erhebt SI Aaus AauUsSgeEeSETZT SC1 Der kirchliche Sınn aber besteht dem,
diesem Zusammenhang 115 Allgemeingültige und ZUur ab- W as überall $ VO allen geglaubt wıird (Commonıit
soluten Glaubensnorm h der lebendigen kirchlichen Überlieferung“
De geschichtliche Hintergrund des Konziıls VO  S Trient Hıeraus ergibt sich da{ß die Tradıition VO  - den Vätern als

Regel und Norm des Glaubens angerufen wird un daß
Um die Vereinbarkeit dieses Tradıtionsbegriffes MITL den SIC MIL dem Glaubensbewußtsein der aut apostolischer
Trienter Dekreten beurteilen können, mu{l INan sich Nachfolge ruhenden und durch das Fortwirken des He1-
VOTr allem deren geschichtlichen Hintergrund ZC  L lıgen (jeılistes jeder eit der Wahrheit gehaltenen
halten Sıe richten siıch die reformatorischen Lehren Kirchen identisch IST, wobei Irenäus bekanntlich der
Die Konkordienformel besagt dafß die heiligen Schriften römischen Kırche Vorrang
nach Ansıcht der reformatorischen Theologie die CINZISC Allerdings bedienen sıch diıe Väter auch Begriffes
Regel un Norm sind, die für die Beurteilung VO  w} Dog- VO  - Tradıtion, wonach diese der Heiligen Schrift Inhalte
IiNeN un: Doktrinen ı Betracht kommt. Die Dokumente hinzufügt. Dabei handelt siıch aber Gegenstände
der Tradition OSCH yroßen historischen Wert be- des Kultus und der Disziplin. Freilich, „mittelbar bezieht
SITZEN,; aber dogmatischen haben SIC nıcht Die sich diese schriftergänzende Tradition auch auf den lau-
Schrift dagegen egt sich nıcht 1Ur selhbst AUS, sondern ben, da dieser allen Erscheinungen un: Betäatigungen des
richtet auch über die Rechtgläubigkeit jeder Lehre und cQristlich kirchlichen Lebens zugrunde liegt un sıch 11

Praxıs Das 1ST die Pointe des Grundsatzes „SCF1ptUra den bedeutsamen Gebräuchen der Kırche, besonders
sola1 SCSCH die katholische Lehre „Damıt wird das Da- iıhren Gebeten, ausdrückt“ Doch haben die Väter
sein un das ununterbrochene Fortbestehen der BELHEN diese mündlichen Überlieferungen nıcht als nen völlig
apostolischen Lehre der katholischen Kirche geleugnet, VO der Schrift getrennten Offenbarungsstrom betrachtet
der kirchlichen Lehre die Gültigkeit abgesprochen un: SO etwa ezieht siıch Augustinus ZUr Rechtfertigung der
gefordert den kirchlichen Glauben den Ma(ßstäben der Kindertaufe einmal auf die apostolische Tradıtıion, e1in
Schriftlehre prüfen Glaube un Lehre der Kırche wWwWer- andermal auf die Schrift, und dieses Vertahren 1ST eın
den 1Ur anerkannt, als SIC INıtL der Norm der Finzelfall.
Schriftauslegung übereinstimmen Wichtiger aber I1ST die weıtere Beobachtung, dafß die V3ä-
Kern der Kontroverse 1ST also die Frage nach der Jau- COLs WEeNnNn S1C VO  e} der Überlieferung sprechen, irgend-
bensnorm Dıie Frage nach der Vollständigkeit oder Lin- 1inNe Lehre oder Praxıs der Kirche rechtfertigen, sıch
vollständigkeit der Schrift wiırd schon bei Johannes damıt begnügen, das Glaubensbewufltsein der
dahin beantwortet, da{fß nıcht alles aufgeschrieben 1ST W 4s Kirche anzurufen, die „lebendige Überlieferung“ In ihr
INa  3 VO  3 Jesus wußte ber die Retormatoren haben IN1t siınd die mündlichen Überlieferungen der Apostel „aufge- 9 P AD
einer radıkalen Deutlichkeit Abrede gestellt, da{ß die hoben“ Wiewohl dieser Ausdruck VO  $ Hegel STAMMU, hat
nıcht der Schrift enthaltenen Teile der Überlieferung Kuhn ıh: als truchtbar für das theologische Verständnis
ırgendeine Bedeutung für den Glauben haben der Tradition empfunden. Er drückt Aus, da die münd-

lıchen Überlieferungen der Apostel für unls 1Ur der
Der Traditionsbegriff der Väter Aussage der Kirche Zeiten greifbar un: 1Ur durch

81© verbindlich werden Sıe gehen 111 die lebendige ber-
uhn MEeINT ferner, daß SC1I1I Traditionsbegrift auch lıeferung C177 und ıhr auf Was ıhrer eıt VO  a allen

„Beım und überall geglaubt und geübt wurde und VO  - altershervoller Übereinstimmung INILT den Vaätern stehe.
Studium der Väter, ıhnen VOTL allem bei renäus und stammte, das galt den Vätern, WI1C uhn als
be] Vınzenz VO  _ Lerıin, macht uhn die Entdeckung, da{fß apostolische Tradıtion
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Eund Tbeoiögie der Schrif’c‘unci die '_T’ragw_eit;e der 1n ihr ehthaltenen Präa-
mıssen un Andeutungen durch die lebendige Überliefe-In äiesem Traäitionsbegriff werden die „mündlichen rung bestimmt. De1 diesem Verfahren sind die mündlichen

Überlieferungen der ‘Apostel“ praktisch gleichgesetzt mıt Überlieferungen tatsächlich 1N der lebendigen Überliefe-der „lebendigen Überlieferung der Kirche“, wW1e S$1e sıch u  5 „auftgehoben“.in ihrem jeweilıgen Glaubensbewufstsein aufßert un: ın Auch die Besinnung auf den tatsächlichen Hergang derdessen schrıiftlichen oder faktischen Dokumenten nıeder- apostolischen Verkündigung, die Geiselmann sehr auS-
schlägt. Jedenfalls sind S1e VON hm nıcht isolieren. ührlich dargestellt hat, bestätigt diese Auffassung VO
Diese Auffassung ındet aber bei Lennerz den schärfsten Verhältnis 7zwiıischen Schrift und Tradition. Lukas bemerkt
Wiıderspruch. „Die Traditionen der Apostel ürfen nıcht 1n der Einleitung seiınem Evangelıum ausdrücklich, da{ß
MILt dem Lehramt der Kirche zusammengc_aworfen, sondern die mündliche Verkündigung und die Heılıge Schrift sıch
mussen ebenso VOon hm unterschieden werden wı1ıe die nıcht materiı1al, sondern formal unterscheiden. Das erygma
Heilige Schrift“ „Wenn und 11UT wWenn diese Unter- 1St eın eINZIgES und wird in der Schrift un 1n den Ooku-
scheidung eachtet wiırd, können Verwechslungen und mentien des kirchlichen Glaubensbewußtseins tortschreitend
falsche Begrifte vermijeden werden.“ „Man mu{(ß unbe- tormuliert. Es lıegt in der Natur der Sache, daß 1in lau-
dingt unterscheiden zwischen ‚apostolischer Tradition‘ benssätzen die Schrift, in Angelegenheiten des Kultus und
und jenen ungeschriebenen Tradıtionen, VO  a denen das der Diszıplın agegen die Tradıtion bei diesem Prozefß
Konzilsdekret spricht“ (Vgl hierzu jetzt den in der der Explikation die tührende Rolle spielt.Zeitschriftenschau kurz reterierten Autsatz VO  ; Joh Neuerdings hat auch arl Rahner Sn Innsbruck,
Beumer, ds Heft; 5040) e1ınem Schulbeispiel die Probleme des Traditionsbeweises
Diese Unterscheidung 1St 1aber LLUL dann VO1 oroßer dargestellt, und es scheıint, da{fß auch den Thesen VO  a

Wichtigkeit, WE 11a  w mıi1t Lennerz die mundliıchen ennerz mıiıt Skepsıis gegenübersteht (vgl auch hierzu
Überlieferungen als ıne VO  e der Schrift ganz und Sal Herder-Korrespondenz 13 Jhg., 5500 Wır berichten
unabhängige Quelle gyöttlicher Offenbarungen versteht. A4US Rahners Autsatz „Virginıitas 1n partu” (ın Kirche
In diesem Fall Sagl S1€, da{fß die mündlichen Überliete- und Überlieferung, Festschrift ZU Geburtstag VO  3

rungen als testımon12 in confirmandis dogmatibus und 1N- Geiselmann, herg. V etz und Fries, Freiburg
staurandıs moribus einen absoluten Eıgenwert besitzen. W AsS der Vertasser der Meınung VO ennerz
Mußfß 1ber nıcht die rage gestellt werden, w 1e€e INan ihres ın eınem Exkurs (S —_- emerkt.
Zeugni1sses überhaupt habhaft werden kann? Wenn INnan Rahner bezweıfelt, da{fß Glaubenswahrheiten &1Dt, die
ıhr Zeugni1s VO  =; der lebendigen Überlieferung methodisch AUS der Schrift nıcht abgeleitet werden können, die da-
isolieren will, W 4S Ja doch der Sınn der Unterscheidung iSt, AAn einem historischen dogmengeschichtlichen Be-
die Lennerz tordert, dann muüfifte 1119  ' iın der Lage se1n, weisvertahren als explizite Lehre bıs ın die apostolische
unabhängig VO  3 der lebendigen Überlieferung den apO- eıit zurückgeführt werden können“ (62) Denn dieser
stolischen rsprung der mündlichen Traditionen nachzu- Beweıs wird nıcht dadurch erbracht; dafß 1in  } in einem
welsen. Dazu Sagl Geiselmann: „Weıl die apostolische Querschnitt das Glaubensbewußtsein eines nachapostoli-
Überlieferung unzertrennlich miıt der kirchlichen lau- schen Zeitalters dokumentarisch feststellt. Man müßÖte
bensbezeugung verbunden ıst un VO  S ıhr nıcht isoliert vielmehr zeıgen, dafß entweder in der eıt der Apostel
werden kann, 1St die apostolische Überlieferung tür sıch diese Wahrheiten explizit ausgesprochen worden sınd,
allein auch nıcht nachweisbar“ (74) Liegt darin nıcht auch oder mıindestens, da{fß S1€e 1n einer Aussage der apostolischen
der Grund dafür, da{fß die Theologie „dıe Heilige Schrift elit implizite enthalten sind. Das kannn iNnan aber nıcht
als die Hauptbeweisquelle des Glaubens voranstellt“? durch das Zeugn1s VO  aD} Vätern AauUusSs einem spateren Jahr-
Und W 4s den Traditionsbeweis für ine Offenbarungs- hundert belegen, „ WCNN uns eın solcher Vater nıcht den
wahrheit betrifft, wıird doch ohne Ausnahme in der mehr als unwahrscheinlichen Gefallen tate, ausdrücklich
Weıse gyeführt, da{fß AaUlS den früheren Äufßerungen des un feijerlich Z erklären, die vorgetragene Lehre se1 apoO-
Lehramtes, den Schriften der Väter un den übrigen Do- stolischen Ursprungs un VOon absoluter gesamtkirchlicher
kumenten des kirchlichen Glaubensbewußtseins nachweist, Autorität“ (64) Wer also den Traditionsbeweis 1n der
dafß die betreftende Wahrheit „SCINDCT, ubıque, b Omn1- herkömmlichen Weıse führt und meınt, habe dadurch
bus“ weniıgstens implizite geglaubt worden 1St. Man ıne VON der Schrift unabhängıge muündliche Überlieferung
schliefßt also AUS der lebendigen Überlieferung der Kirche aufgewiesen, die Stelle elnes Beweıises ein Postu-
auf die apostolische Tradition. Selbst die altesten oku- lat war genugt der Beweıs UusSs dem Glaubensbewufstsein
mMente der Tradition sind Ja Zeugnisse des Glaubensbe- eiıner Traditionsperiode dogmatisch. Aber kann nıcht
wufßtseins der Kirche, nıcht aber ın erkennbarer Weiıse einsichtig machen, da{ß i1ne mündliche apostolische ber-
Zeugnisse eıner VO  3 der Schrift völlig unabhängigen lıeferung „wirklich mehr enthalten habe, als W as AaUS dem
mündlichen Überlieferung. Wollte INa  $ S1e Z Beweise (CGGanzen der Schrift für uU115 bei genügend sorgfältigem,
einer solchen anführen, ware das, w 1€e Geiselmann Sagl, eindringlichem Verhör) noch greifbar 1St  « (64) Die Fixıe-
ine petit10 princıpi (82) Der Bewelıs der apostolischen runNns des Kanons der Heiligen Schrift, die als das ein-
Herkunft einer Lehre annn also, WEn 11a VO: der Heı- leuchtendste Beispiel tür 1ne selbständige mündlıche
lıgen Schrift un: VO  = der lebendigen Überlieferung ab- Überlieferung angeführt werden kann, 1St eın VO  - Rahner
sieht, nıcht gyeführt werden. Sowohl das Lehramt wie . auch csehr gründlich dargestellter Sonderfall (vgl Rahner,

ber die Schriftinspiration, Freiburg 1959 47 — 45 unddie Theologie arbeiten „n conhfirmandıs dogmatıbus“ die
Beziehungen 7zwiıischen der Heıligen Schrift und der kirch- 0—84 Er zeıgt besonders eutlıch den Zusammenhang
lıchen Überlieferung heraus. Beide haben ıhre besondere zwischen Schrift und lebendiger Tradition.
Funktion. „Der feste Buchstabe der Schrift 1St für die j Auch Rahner macht darauf aufmerksam, daß sowohl das
bendig fließende Überlieferung eın Regulator und ıne Lehramt Ww1e die Theologie der Väter immer bemüht sınd,
Art VO  - aun  « (725)) Anderseits wırd das Verständnıis den Zusammenhang 7zwıschen den Glaubensleh(ren der
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Kirche und der Heiligen Schrfff é.ufiuweisen. „Warum hat
sıch die Vätertheologie ımmer und 1ın allen Fällen umnm eine

Zählen wir, nur als Beispiele und ohne Vollständigkeitanzustreben, einıge VO  e} ihnen auf kirchliche Feste, sakra-solche Ableitung emüht und die TIradıtion eher als Be- mentale Rıten, Gebete und Gebetsriten, das Fasten be-WEeIS tür die Rıchtigkeit dieser Ableitung denn als schlecht- stimmten Zeiten, die Sonntagsteier, die Ohrenbeichte, dashin eigenständige Quelle betrachtet?“ (62) Und, W as Mönchtum, die Kındertaufe, die Zelebration der heiligendas Lehramt betrifit: „ Was oll denn bedeuten, Messe, die Bilderverehrung, die Gültigkeit der Häretiker-
WENN die Kıirche erklärt, auch für die Assumpt10 Mariae taufe, die Aufspaltung des Weihesakramentes, die kirch-se1 die Schrift das ‚letzte Fundament‘? iıne weniıger u1l- lıchen Tagzeıten, die Kanonbildung der Schrift, diemittelbar und explizit iın der Schrift yreitbare Wahrheit Glaubensbekenntnisse. Schon AaUusSs diesen Beispielen ISt Zals diese wird sıch doch aum enken können“ ersehen, da die Überlieferungen überwiegend kultischen(63) oder- diszıplinären Inhaltes sınd, da{fß S1e aber zZzu TeilRahner meılnt ferner, den tridentinischen Canones, cselbst doch auch unmıiıttelbar den Glauben berühren oder eınen

INan sie so auslegt Ww1€e Lennerz, würde INa  —$ Zzenu- ausgesprochen dogmatischen Charakter haben Congar
SCN, WCenNn INan die Kanonbildung der Schrift ausschlief{ß- erwähnt 1m Anschluß Driedo den Opfercharakter derlich auf die Tradition zurückführt und außerdem zug1bt, Messe, die Realpräsenz, die Anrufung der Heıiligen, das
W as auch dem evangelischen Theologen keine Schwierig- Purgatorium, die Unauflöslichkeit der Ehe, die Cankeit bereitet, daß das mündlıche Kerygma nıcht 1Ur der nNnente Jungfräulichkeit Marıas.
Schrift vorausging, sondern auch nach iıhrem Entstehen ber 1St nıcht entscheidend, dafß INan diese Überliefe-weıterfloß. Da{fß Aussagen enthalte, dıe durch die rungen des Glaubens und des Lebens 1n der mündlichenSchrift in keiner Weiıse DOSIt1LV gestutzt würden, das sel apostolischen Tradıtion begründete, wobej INla  w sich der
AUS der TIrıdentinischen Definition unmittelbar nıcht Krıterijen VO  - inzenz VO  = Lerin bediente, sondern wich-entnehmen. Es werde (wıe De]l Lennerz) höchstens AaUuUSs iıhr tıg ISt, W1e INan diesen TIradıitionsbeweis mi1ıt der Schriftgefolgert. verband. Und darüber aufßert Congar iıne sehr be-Rahner emerkt außerdem noch, könne nıcht einsehen, stimmte Meınung Er Sagt Z eıt der Reformationda{fßß die These VO  $ ennerz der Dogmatık Vorteıile zeıgten die katholischen Apologeten große orge, alles dasbrächte. Eın dogmengeschichtlicher Beweıs VO  3 voller dog- dem apostolischen Deposıtum zuzuweısen, W AsS die Prote-matıscher Beweiskraft se1l nıcht eichter führen als eın
Schriftbeweis. Und fragt Lennerz, ob denn den

Tanten leugneten oder bestritten. Dabe] verfuhren S1€e bis-
weiılen ohne die genügende historische Sorgfalt undSınn oder die praktische Bedeutung seıiner These ylaube, Kenntnıis des Vorganges der Dogmenentwicklung 1n einer

WenNnn doch oftenbar kein Konsens über Aie Dogmen EXtrem logistischen Manıer. Je weıter INa  - VO  3 dieser eIiterzielen 1St, die MR us mündlicher Überlieferung SLamı-
mmen.

AUus rückwärtsschreitet, Je wenıger die Notwendigkeıt be-
stand, die Berechtigung kirchlicher Lehren und BräucheAuch Yves Congzar hat ın seinem Autsatz „Tradıitions verteidigen, mehr verschmilzt der Begriff derapostoliques NO  =) ecrites et sutfisance de l’Ecriture“ Istına muüundlichen Überlieferung mMi1t dem der VO  a altersherJhg MOS Nr [ Juli/September] 279—306) der überkommenen kirchlichen Tradıtion. Die Dogmen derKontroverse Stellung SCHOMMEN., Soweni1g W1€e ar] Rah- Kirche werden durch i1ne einfache Darlegung der Heıili-

NCI 11l eın endgültiges Urteil abgeben. Se1n Beıitrag Cn Schriften nach dem (zeset7z der analogia tide] begrün-beschränkt sıch, abgesehen NC}  w wertvollen Quellen- und det: „Das 1St die Tradition“ „Der kirchliche GlaubeLıteraturangaben, auf Wel wichtige Aspekte des DP1°0- 1St Zanz 1n den heiligen Schriften enthalten: diese ber-blems. Das Ergebnis seiner Untersuchungen SEITEZT: die VO
Geiselmann dargelegte Auffasung. UÜbrigens emerkt auch ZCUSUNS 1St damals allgemein“ Dagegen werden die

Anwendungen dieses Glaubens 1n der Liturgie und Seel-Congar, da{fß der endgültige ext des Konzıils nıcht 318015 O: unbetangen der mündlichen Anordnung der Apostelwendıg ausgelegt werden mußß, W1e die Mehrheit der
nachtridentinischen Theologen und MI1t ihnen Lennerz iıhn zugeschrieben, wobei INan relatıv spat zwıschen -

wandelbaren und wandelbaren apostolischen Anordnun-verstehen SCH unterscheiden beginnt. Diese These Congars 1St tür
das Verständnis der Meınung der Konzilsväter VO TIrientWelche mündlichen Überlieferungen gıbt ese siıcherlich VON VWert S1e hilft VOrTr allem verstehen,Die Erörterungen über das Verhältnis VON Schrift und WATIU 111411 sich über die mündliche Überlieferung nıcht

mündlicher Überlieferung gewınnen Gegenständlich- 1n konkreterer Weise ausgesprochen hat Man begnügte
keit, Zn INa  } erfährt, für welche kirchlichen Tradıtio- sich damıt, A der überkommenen Glaubenslehre testzu-
NEeEN die muündliche Überlieferung 1m kirchlichen Altertum halten, da{fß 1ne solche o1bt. Erst die nachtridentinische
und 1mM Mittelalter überhaupt in Anspruch CHOMUINCH und Theologie bediente sıch ihrer Aaus apologetischen Gründen
autf den Schrittbeweis verzichtet wurde. Besonders wichtig gegenüber der retormatorischen Bıbeltheologie.
ISt w1ssen, ob sıch ıhnen wirklıch dogmatische Abschließend taßt Congar die Auffassung der Väter über
Lehren efinden. Bekanntlich hat das Konzıil VO TIrıient die Tradition WG Unter A radition“ verstehen
darauf verzichtet, eınen Katalog dieser TIraditionen autf- S1Ee die christologische Auslegung des Alten Testamentes
zustellen. Doch Congar 1St der Meınung, dafß genügend und das kırchliche  Verständnis des zentralen Myster1ums
siıchere Anhaltspunkte o1bt, um sıch eine Vorstellung da- VO  —$ Christus und der Kırche gemäfß dem Zeugn1s der

machen, W 4ds die Konzilsväter 1mM Auge hatten. Schrift Wenn S1e VO „apostolischen Traditionen“ PE
Ludwig Nogarola präsentierte dem Konzil 1m Jahre chen, haben S1e VOoOr allem die allgemeinen und aut den
1546 ıne L.ıste VO  S solcher UÜberlieferungen. ıne rsprung der Kırche zurückreichenden lıturgisch-diszi-

plinären Bräuche 1mM Augeyroße Anzahl VO'  5 iıhnen wiıird durch patristische oder
lehramtliche AÄußerungen AUS dem Altertum, durch theo- Das Irıienter Konzilsdekret 1St kein Hındernis, diese Aut-
logische Aussagen auf dem Irıenter Kon  -  Wn  1l oder seiner fassung der Vater beizubehalten. „Man sıeht, die
eıt oder Sal durch die TIrienter Dekrete cselbst bestätigt. Wahrheit z SasSCIHl, auch nicht, W as das für Glaubens-
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wahrheiten sein sollen, diedurch Jahrhunderteinsgeheim Das Problem 1S1t dur räsidentendes Konzils,W A von Mund zu hr überlietert wordensAbgesehen mentlich durch Kardinal Cervini, gleichZzu Anfangal die
davon, da{fß die Zeugnisse der ältesten Väter der Idee Väter herangetragen. worden. Nach der Vorstellung Cer-

x esoterischen Tradition ausdrücklich widersprechen, 1ST das apostolische Zeugn1s SC1NENMN HauptlinienFn
ware das 1Ne historisch außerst unwahrscheinliche Sache den neutestamentlichen Schriften enthalten. ber

D  m* v“ Eın ogma kann Nur 1Ne Offenbarungswahrheit SIC recht verstehen, mu{fß INa  j S1IC Zusammenhang
A ML der Lehrüberlieferung auslegen, die den VO  } denInhalt haben Die Offenbarung aber 1ST öftentlich.

121e heiligen Schriften sind die genügende und vollkom- Aposteln begründeten Kirchen erhalten 1ST un ihnen
.

TMeCNnEe Denkschrift davon. Die Tradıtion 1SE nıcht, abseıts neben den Schriften Vo  e den Aposteln hinterlassenwurde.
Außerdem oibt kultische un sakramentale Überliefe-VO  3 ihnen, 1D z weıte Quelle, Aaus der CIMn Teil der ]au-

benswahrheiten käme, der ıhnen nıcht enthalten ISt rungenl, 1 denen sıch ebenfalls der Glaube ausdrückt.
*- sondern 1Ne andere, komplementäre VWeıse, diese Wahr- In bezug auf die letzteren ZE1gLE siıch ZUEerSt die Schwiıe-

rigkeıt, den Traditionsbegriff bestimmen; bei ıhrerheiten mitzuteıilen Außerdem S1E sich Überliefe-
rungen, un WAar Bräuche, Praktiken oder Rıten, deren Vielzahl schien nıcht möglıch S  N, welche von den\  D L P geschichtliche Entwicklungen nıcht hindern, daß sS$1e der Aposteln un: welche VO  — ıhnen als Anordnun-

SCH VO Offenbarungscharakter hinterlassen wordenSubstanz nach möglicherweise VO den Aposteln her-
kommen: erst recht nıcht übrigens hindert ihr lıturgisch- j 0 I# Daraus folgte eiNeEerSseEeIts der Verzicht auf 1ine Aut-

zählung einzelner bestimmter Überlieferungen un diediszıplinärer Charakter, da{fß S1C Zusammenhang MIt
Beschränkung auf die grundsätzliche Entscheidung, da{ßder Lehre estehen und 111e Tragweıte dieser Art besitzen,

besonders wWwWenn sıch die eigentlichen Sakramente die Tradıtion MI der Schrift QuelleuUunseres

Glaubens ISC; un anderseits die Unterscheidung ZW1-handelt“ Eın umfassender Begriff VO  3 der Kirche
3r 6* umschließrt un überwölbt die beiden untrennbaren Ele- schen dogmatischen und kultischen Überlieferungen. Das

Konzil entschlofß sich NUur über die für den Glauben oderder Schrift un der Überlieferung die Moral erheblichen Traditionen verhandeln Als CT -

heblich galt das, W as nach allgemeiner kirchlicher ber-
Tie Suffizienz der Schrifl nach der Väterlehre ZCEUZSUNG VO  . den Aposteln ı Namen Christi oder

Einfluß des Heıiligen Geistes iıhren Kirchen gylaubenDer Z weite wichtige Nachweis der Studie VO Congar aufgegeben worden War un sıch durch die ununterbro-führt and Fülle VO  am} Texten AaUSs den Vaätern chene Überlieferung über alle Zeıiten hinweg als
un AUS der mittelalterlichen Theologie, die jer nıcht solches A4USW16S5, Man bediente sıch also des Kriteriums

*o  A einzeln Zitiert werden brauchen, ZUu dem Ergebnis, dafß: m;£ VO Vınzenz VO  ; Lerin un beabsichtigte, Luther
diese Überlieferungszeugen die materielle Suthzienz der festzustellen, daß die konkrete Kirche un der LeitungHeıiligen Schrift für den Glauben lehren. Sie WI15S55CI1 WAar des Heiligen (Jje1listes cstehe un dafß dessen Inspirationauch VO  $ Überlieferungen, die nıcht der Bibel enthalten nıcht NUur dem Neuen Testament zuteilgeworden sCc1 „Diesind ber diese beziehen sıch hauptsächlich nıcht

111€e und einheitliche Lehrverkündigung der Apostelausschliefßlich“ auf Sıtte und ult Die Überzeugung VO wurde sowohl den Schriften des Neuen Testamentes WIC
SA der materialen Sutfizienz der Schrift be] den Vätern be- auch ı der ständigen Lehrverkündigung der Kirche un

deutet aber nıcht, da{fß S1IC das Schriftprinzip reforma- dem Beistand des Heiligen Geistes weitergeleitet un
toriıschen Sınne verstanden, das heißt die Bibel ZUuUr ober- M1 ervını sprechen den Herzen der läu-
sten Norm des Glaubens erhoben hätten Für S1C steht die biıgen durch den Heıilıgen Geist ewahrt (Stakemeıer 47)Schrif} 11l der Tradition und IMIt ihr der Kırche Es 1ST nıcht erkennen, daß die Väter VO  3 Trient

D  D definitiven Urteil über die Beziehungen bzw die
Die Entstehung des Trienter Dekretes Unterscheidung 7zwischen den „mündlichen Überlieferun-

gen un der „lebendigen Überlieferung“ der Kirche DE-
Hubert Jedin hat SC1INET „Geschichte des Konzıils von langt sind. Es „fehlt dem Dekret des Konzıils VO  } Trient
Irıent“ ZEZCIZT, da{fß der Traditionsbegriff auf dem Kon-

n  n
der Reichtum der theologischen Perspektiven der Tradıi-

zl erst allmählich ZUr Klarheit gelangte Zu Be- Li1ON “ (Stakemeıer 48)grifisbestimmung, die und umtassend DCWEC-
sen WAarc, die nachfolgenden Meinungsverschiedenheiten Dıiıe Bedeutung der Tradıtion der Kontrovers-auszuschließen, 1ST überhaupt nıcht gekommen Wenn

v
theologieauch Jedin zufolge, kein Zweiftel darüber esteht dafß die

Mehrzahl der Irient anwesenden Theologen der Sache Da 117 diesem Bericht deutlich ausgesprochen wurde, dafß
nach das Verhältnis 7zwischen Schrift un: Tradition 7zwischen der katholischen und der evangelischen Lehre
Sınne der Formel „Partım Partım verstand 1ST doch NSETET Sache C111 wichtiger Gegensatz besteht, der die
diese Frage nıcht 7zuende diskutiert worden, vermutlich beiderseitigen Auffassungen VO  $ der Norm unseres lau-
VO  $ vielen nıcht einmal ihrer an Tragweıte C1 - bens betriftt mu(ß ZU Schlu{fß ohl auch ZESAZT werden,

kannt worden und deshalb auch ı endgültigen Dekret daß dieser Gegensatz wahrscheinlich gar nıcht dort liegt,
nıcht entschieden. manche katholische Theologen ıhn suchen, nämlich
ber den Gang der Verhandlungen berichtet Henrı Hol- der Frage, ob muündliıche Überlieferungen der Aposteln
stieiın SE1INECIN Auftsatz AA Tradition d’apres le Concile yibt Und WeNnl auch dieser rage noch egen-
de TIrente“ Recherches de SCICINNCE religieuse (Bd 47 SAatiz 91Dt, 1STt vielleicht nıcht unüberwindlich, weıl
Nr [ Juli/September 367—390) ber diesen Nur durch die Polemik der Retormationszeit hochgespielt
Aufsatz hat Eduard Stakemeier Catholica wurde Zu dieser Einsicht führt das Buch VO Peter ENYS-f i (14
Jhg., Nr 34—4 dem Titel Das Konzil VO  a feld Überlieferung Tradition un Schrift der CEVAaNgC-
Triıent über die Tradıtion M1 Erganzungen referiert liıschen un katholischen Theologie der Gegenwart (Pa-
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NUur festgestellt, daß der Verfasser iın der Frage der Aus- das Kind miıt dem Bade ausgeschüttet und zwischen apo-legung der Trienter Dekrete mehr MIt Geiselmann als mMiıt stolischen Überlieferungen und traditionellen kirchlichenennerz übereinstimmt (vgl. 118—128), obwohl sein Statuten nıcht mehr unterschieden haben. SO wurde VO  =Buch Aaus einer Dissertation der Gregorianischen Uni1- protestantischer Seıite dem Wort der Schrift ine Exklusiv-versıtät entstanden 1St. stellung verliehen, die weder ırgendwann in der VOTI-Hıer oll CS vielmehr genannt werden, weil manche reformatorischen eit noch 1n der praktischen and- E 2 959 L VMißverständnisse aufdeckt, 1ın die Inan sıch VO  - eiden habung der evangelisch-theologischen Systematik inne-Seıiten her hineingesprochen und hineingeschrieben hat In halten konnte. Und ebensowenig entsprach auf katho-den Ohren evangelischer Theologen ru das Wort AaA lischer Seıite dem Exklusivitätsanspruch, den nachtriden-dıtion“, wenn AUS dem Munde VO  =; Katholiken kommt, tinische Theologen für die mündlichen Überlieferungendie Erinnerung das wach, W Aas die Reformatoren als postulierten, das tatsächliche Vertahren des Lehramtes
„Menschensatzungen“ (Mark. z bekämpft haben Wır un: der konkreten theologischen Beweisführung.

Fragen des politischen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens
Der Libanon nach den WYaıahlen jeden Fall der Abgeordnete der vorgeschriebenen Kon-

ession einen Parlamentssitz erhalten. Eın ungeschriebe-
Das Gebiet zwıschen Libanon und Taurus zeichnet sıch NCS, 1ber dennoch Streng beachtetes Geset7z ist, daß dieseit Jahrtausenden durch seine besonders komplizierten wichtigsten Staatsäimter 1Ur die Angehörigen bestimmter

NNethnischen und religiösen Miınderheitsverhältnisse AUsS,. Konfessionen erhalten dürfen Der Staatspräsident, der
Dıie muslimischen Herrscher dieses Landes, ın den etzten MIt großen Vollmachten ausgestattet 1St, 1St immer eın
Jahrhunderten die Türken, lösten die sıch hieraus CI maronitischer Christ, also Katholik, der Ministerpräsident
benden Probleme, indem sS1e die Religionsgemeinschaften, eın sunnitischer Muslim, der Präsident der Kammer

immer eın Schiutdie zugleich als nationale Minderheiten behandelt WULIr-
den, weiıtgehend sıch selbst überließen, die Angehörigen Die Konfessionalisierung des öftentlichen Lebens 1St jedochder Staatsreligion bevorzugten un: gelegentlich, nämliıch NUur scheinbar. Selbstverständlich üben die Kırchen einen
dann, WEn das Staatsınteresse erforderte, ıne Minder- starken politischen Einfluß AaUSs Die Kiırchen sind jedochheit die andere ausspielten. Als 1U nach dem nıcht ausschließlich religiöse Instıtutionen, sondern -
ersten Weltkrieg Syrıen französisches Mandatsland wurde, yleich die natürlichen Vertreter der religiösen und daher
mufßten sıch die Franzosen Mi1t ähnlichen Problemen AUS- auch der kulturellen Mınderheiten. Die Abgeordneteneinandersetzen W 1e die Türken: Sıe hatten eın Gebiet werden Ja auch nıcht VO  = der Hierarchie, sondern VOon der
verwalten und beherrschen, das besonders ın den ganzeNn Glaubensgemeinschaft 1iNs Parlament gewählt. Der
Randzonen VO  — relig1ösen Minderheiten besiedelt WAar, kontessionelle Proporz be] der W.ahl der Abgeordnetendie Ar VO  } der französischen Mandatsregierung Aalr- 1St in der Tat die einz1ıge Möglichkeit, das relatıv tried-
StCHS daß S1C die gleichen politischen Rechte erhielten w 1e iıche Nebeneinanderleben der religiösen Mınoritäten
die bis dahin VO  3 den Türken bevorzugte sunniıtische ermöglichen, denn welche politische Richtung eın Abge-Mehrheit und zugleich als Minderheiten geschützt und ın ordneter auch verireftfen INas, wiıird doch ımmer dieihren Rechten bestätigt würden. Die Franzosen lösten elementaren Interessen seiner Gemeinschaft wahrnehmen,diese Aufgabe, iıindem S1e das Land ın AUTLTONOME Provın- weil diese‘ zugleich seine eigenen sind. Die Vielzahl der
zen aufteıilten, 1n denen jeweıls 1ne Minderheit vorherr- Religionsgemeinschaften macht unmöglich, da{fß kleinereschend WAr. SO wurde 1ne Alawiten-Provinz Gemeinschaften überstimmt werden, da 1m größeren Rah1m Norden, 1 Süden eın drusisches Gebiet und der Staat INCN die Gemeinschaften aufeinander angewı1esen sind.Libanon ür die Christen gebildet. Das syrische Kernland Irotz der kontessionellen Struktur des Parlamentes undblieb sunnıtisch. urch diese Aufteilung sollte zugleich der Regierung oibt interkontessionelle Interessen-der Widerstand oroßer Teile der Bevölkerung die gemeinschaften. So bıldert die Gesamtheit der Chri-Franzosen geschwächt werden. Von all diesen Teilen

sten eiınen geschlossenen Block, WenNnn muslimisch-erwıes siıch allein das Libanongebiet als Jebensfähig, alle cQristliche Dıfterenzen geht Es 1St aber auch durchausübrigen Gebiete wurden Syrıen einverleibt. Im Libanon
hatten die Franzosen die Grenze SCZOHCN, dafß die möglıch, daß bestimmte wirtschaftspolitische Interessen Tl N
Christen ıne knappe Mehrheit bildeten, Sunnıiten, Schi- VO  > den Parlamentariern verschiedener Religions-
ıten und Drusen IN1n der Minderheit lieben. Der gemeinschaften Parlamentarier der gleichen Reli-
Libanon 1St also eın religiöser Minderheitenstaat. Dieser y10nsgemeılnschaften vertreten werden.

Sieht INa  a} VO  e} den 1m Parlament nıcht ve  en Kom-Sıtuatiıon wurde die libanesische Verfassung gerecht, 1N-
munısten Ab, dann xibt 1 Libanon eigentlich keine P..dem S1e die Konfessionen proportional der Legislative

beteiligte. Dıie Volksvertreter können War als Vertreter ıtiısche ewegung, die nıcht kontessionell begrenzt ware.
von Parteien oder als Unabhängige gewählt werden, ine politische Parte1ı 1St deshalb prımär immer die Parteı

einer bestimmten Religionsgemeinschaft. Es kann ım Par-mussen 1aber iın jedem Wahlbezirk eine vorgeschriebene
Anzahl Maronıiten, Sunnıiten, Schuten, Griechisch-Ortho- lament aber auch Gruppierungen kommen, die über die
doxe, Drusen USW. gewählt werden. Eın Schiite dart WAar konfessionellen renzen hinausreichen, besonders
einem Drusen seine Stimme geben, wiırd jedoch auf der Form „regionaler Blöcke“
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